
 

 

Wie erlange ich die Eignung für die BOS12? 
 

 
Mittlerer Schulabschluss 
 
 + einschlägige berufliche Vorbildung   z.B. 

-  anerkannter Ausbildungsberuf 
-  schulische Berufsausbildung mit staatl. Abschlussprüfung 
-  Anstellungsprüfung mittlerer/gehobener Dienst, mittlerer techn. Dienst 
-  5-jährige Berufserfahrung  

 
 + Eignung  

  

  

Die Eignung ist gegeben durch: 
 

1. Möglichkeit:  Oberstufenreife des Gymnasiums, ohne einen erforderlichen Mindestnoten- 
   Durchschnitt 
 
2. Möglichkeit:  mittlerer Schulabschluss mit einem Durchschnitt in D/E/M ≤ 3,5 
 
3. Möglichkeit:  erfolgreicher Abschluss der Vorklasse BOS11 (oder des Vorkurses) 
 
4. Möglichkeit:  erfolgreiches Ablegen der Eignungsprüfung 
 

Diese Eignungsprüfung in den Fächern Deutsch, Englisch Mathematik kann 
nur ablegen, wer 

 

 im Kalenderjahr weder den Vorkurs noch die Vorklasse besucht hat und  
 im Zeugnis über den mittleren Schulabschluss keine Note in einem der Fächer  

+D, E, M nachweisen kann (Fachrechnen zählt nicht als Mathematik!) oder  
 wer im Zeugnis über den mittleren Schulabschluss in den Fächern D, E, M einen 

schlechteren Notendurchschnitt als 3,5 aufweist und eine einschlägige 
berufliche Vorbildung erworben hat. 

 

Bezüglich der 3. bzw. 4. Möglichkeit gilt: 
 
„erfolgreicher Abschluss der Vorklasse (des Vorkurses)“ oder „erfolgreiches Ablegen der 
Eignungsprüfung“ bedeutet: 
 

1. in sämtlichen Fächern mind. die Note 4 oder 
2. die Note 5 in höchstens einem Fach kann ausgeglichen werden durch 

a. mindestens die Note 2 in einem anderen Fach 
b. mindestens die Note 3 in zwei anderen Fächern 

  
 Wichtig:  
 Zum Ausgleich einer Note 5 in einem der Fächer Deutsch, Englisch oder 

Mathematik können nur Fächer aus dieser Fächergruppe herangezogen 
werden. 

  

 


